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Eschborn, den 20.04.2023

Parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion

Sehr geehrter Herr vorn Sternheim,
sehr geehrte Damen und Herren des Magistrats,

gemäß § 50 Abs. 2 Satz 4 HGO hat die Gemeindevertretung im Rahmen ihrer
Überwachungsrolle ein umfassendes Fragerecht.

Der Bericht des Akteneinsichtsausschusses in der Sache Greensill vom 05.05.2022
spricht an mehreren Stellen den Verdacht der Aktenmanipulation an (S. 3 a.E., S. 4
erster und letzter Absatz).

In der Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag vom 25.11.2022
beantwortet der Innenminister die Frage 5, welche Maßnahmen die
Kommunalaufsicht des Main-Taunus- Kreises unternommen habe, um die im Bericht
des Akteneinsichtsausschusses an mehreren Stellen angesprochene
Aktenmanipulation aufzuklären, wie folgt:

Soweit im o.g. Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses die
Handlungsweisen und Entscheidungen einzelner Mitarbeiter (insbesondere des
Kassenverwalters) Gegenstand von Kritik sind, hat der Landrat des Main-Taunus-
Kreises den Bürgermeister der Stadt Eschborn in dessen Eigenschaft als
Dienstvorgesetzter (§ 73 Abs. 2 S. 1 HGO) um dienstrechtliche Überprüfung
gebeten. Dem wird der Bürgermeister, über die bereits erfolgte dienstrechtliche
Überprüfung hinaus, nachkommen.

Hierzu unsere Fragen:

1. Wann genau haben diese dienstrechtlichen Überprüfungen des
Kassenverwalters durch den Bürgermeister stattgefunden?
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2. Was war im Einzelnen Gegenstand der dienstrechtlichen Prüfungen?

3. Zu welchem Ergebnis ist der Bürgermeister gekommen und mit welcher
Begründung?

Wir bedanken uns für die entsprechende Auskunft.

Mit freundlichem Gruß

Fraktionsvorsitzender


